
adinotec AG, Griesheim 

WKN A0EQWK / ISIN DE000A0EQWK9

Einladung zur ordentlichen 
Hauptversammlung 2011

Wir laden hiermit unsere 
Aktionärinnen und Aktionäre zu der 

am Freitag, dem 26. August 2011
um 10:00 Uhr

in Schuhbeck’s Check Inn
Flugplatz, 63329 Egelsbach 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.



Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten und geprüften Jahresabschlus-
ses der adinotec AG für das Geschäftsjahr 2010 samt
Anhang und Lagebericht sowie des gebilligten Konzernab-
schlusses und des Konzernlageberichtes für das
Geschäftsjahr 2010 und des Berichts des Aufsichtsrats

Die vorstehenden Unterlagen können im Internet unter
www.adinotec.com im Bereich Investor Relations / Finanz-
berichte eingesehen sowie heruntergeladen werden und
werden auch in der Hauptversammlung ausliegen.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu
erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung
zu erteilen.

4. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung 
(Gegenstand des Unternehmens)

Vor dem Hintergrund der zukünftigen strategischen Aus-
richtung des Unternehmens soll der Unternehmensgegen-
stand um Strassenbauaktivitäten und den Handel mit Bau-
stoffen, Mineralien und Erzen und die Erbringung und Ver-
mittlung von damit zusammenhängenden Dienstleistun-
gen erweitert werden.
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden
Beschluss zu fassen:

§ 2 Abs. 1 der Satzung wird in Satz 1 um 

„Strassenbauaktivitäten und der Handel mit Baustof-
fen, Mineralien und Erzen und die Erbringung und Ver-
mittlung von damit zusammenhängenden Dienstleis-
tungen sowie die Vergabe von Lizenzrechten“ 

ergänzt und lautet somit wie folgt:

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Produktion
und der Handel von Nano-Technologie-Produkten sowie
die Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet und
die Vergabe von Patent- und Lizenzrechten sowie Stras-
senbauaktivitäten und der Handel mit Baustoffen,
Mineralien und Erzen und die Erbringung und Vermitt-
lung von damit zusammenhängenden Dienstleistun-
gen sowie die Vergabe von Lizenzrechten.

5. Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschluss-
prüfers für das Geschäftsjahr 2011

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft RWM GmbH & Co. KG vormals Dr.Rohner/
Weber/Mumm, Landstraße 15, 76547 Sinzheim zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2011 zu wählen.
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Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des
Stimmrechts sind gemäß § 13 Absatz 4 der Satzung der
Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich
rechtzeitig angemeldet und ihre Berechtigung durch Nach-
weis des Anteilsbesitzes nachgewiesen haben. Die Anmel-
dung und der Nachweis müssen der Gesellschaft mindestens
sechs Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, also bis 
Freitag, den 19. August 2011 (24.00 Uhr) unter folgender
Adresse zugehen:

adinotec AG
c/o Art-of-Conference -Martina Zawadzki-
Hauptversammlungs- & Konferenz-Organisation
Böblinger Straße 26
70178 Stuttgart
Fax: 0711-4709-713
E-Mail: adinotec@art-of-conference.de 

Die Anmeldung und der Nachweis über den Anteilsbesitz
haben in Textform in deutscher oder englischer Sprache zu
erfolgen. Der Nachweis ist durch das depotführende Institut
zu erbringen und hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor
der Versammlung, also auf Freitag, den 5. August 2011 
(0.00 Uhr), zu beziehen.

Angemeldete Aktionäre erhalten dann eine Eintrittskarte, die
bitte zur Hauptversammlung mitzubringen ist. Um den recht-
zeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir
die Aktionäre, sich frühzeitig anzumelden.

Der Erhalt einer Eintrittskarte ist keine Voraussetzung für die
Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts, sondern dient der organisatorischen Abwick-
lung. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß und fristgemäß vor
der Hauptversammlung angemeldet und ihren Anteilsbesitz
nachgewiesen haben, sind auch ohne Eintrittskarte zur Teil-
nahme und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt.

Stimmrecht und Bevollmächtigung eines Vertreters

Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch
Bevollmächtigte ausgeübt werden, zum Beispiel durch ein
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Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder eine
andere Person nach Wahl des Aktionärs. Bevollmächtigt der
Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine
oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Voll-
macht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.

Für Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder andere gem.
§ 135 AktG gleichgestellte Personen oder Personenvereini-
gungen gelten die gesetzlichen Regelungen zur Vollmachtser-
teilung. Bitte stimmen Sie die mögliche Form der Vollmachts-
erteilung ggf. im Vorhinein mit diesen ab.

Die Gesellschaft bietet den Aktionären an, dass diese ihre
Stimmrechte durch von der Gesellschaft benannte weisungs-
gebundene Stimmrechtsvertreter ausüben lassen können.
Der Aktionär benötigt hierfür eine auf seinen Namen ausge-
stellte Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Soweit die
Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden sollen, müssen
diesen in jedem Falle Weisungen in Textform für die Ausübung
des Stimmrechts erteilt werden. Ohne Weisungen ist die Voll-
macht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet,
entsprechend den erteilten Weisungen abzustimmen.

Die Vorlage zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und weitere Informa-
tionen zu einer solchen Stimmrechtsvertretung stehen auf
unserer Internetseite: www.adinotec.com im Bereich Investor
Relations / Hauptversammlung zur Verfügung und können
auch kostenlos bei der Gesellschaft angefordert werden. 

Aktionäre, die sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung
des Stimmrechts von anderen Bevollmächtigten als den wei-
sungsgebundenen Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft
vertreten lassen möchten, finden ein Vollmachtsformular auf
der Rückseite der Eintrittskarte.

Die Vollmachten, Weisungen und Eintrittskarten für die von
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen
spätestens bis Mittwoch, den 24. August 2011, 24.00 Uhr bei
der adinotec AG unter der vorgenannten Adresse eingegangen
sein.
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Anträge von Aktionären gemäß § 126 AktG 
oder Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG

Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß 
§ 126 AktG oder § 127 AktG sind ausschließlich an folgende
Adresse der Gesellschaft zu senden:

adinotec AG
Vorstand
– Hauptversammlung 2011 –
Bunsenstraße 5
64347 Griesheim
Fax: 06155 - 824 295

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von
Aktionären, die mindestens 14 Tage vor der Hauptversamm-
lung der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse
zugegangen sind, d.h. bis spätestens Donnerstag, den 
11. August 2011, 24 Uhr, werden unter der Internetadresse
www.adinotec.com im Bereich Investor Relations / Hauptver-
sammlung zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen
der Verwaltung zu Anträgen werden ebenfalls unter der
genannten Internetadresse veröffentlicht.

Aktionärsrechte nach § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro
erreichen, können nach § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt
gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Anträge
von Aktionären zur Ergänzung der Tagesordnung nach 
§ 122 Abs. 2 AktG sind schriftlich bis 24 Tage vor der Haupt-
versammlung, also bis Montag, 1. August 2011, 24.00 Uhr
(Eingang bei der Gesellschaft), an den Vorstand unter nach-
folgender Anschrift zu richten: 

adinotec AG
Vorstand
– Hauptversammlung 2011 –
Bunsenstraße 5
64347 Griesheim
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Aktionärsrechte nach § 131 Abs. 1 AktG

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesell-
schaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung
des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Aus-
kunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem ver-
bundenen Unternehmen und auf die Lage des Konzerns und
der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.
Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand
aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen absehen,
etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kauf-
männischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder
einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen
Nachteil zuzufügen (z.B. keine Offenlegung von Geschäftsge-
heimnissen). Nach der Satzung ist der Versammlungsleiter
ermächtigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich
angemessen zu beschränken; er kann insbesondere bereits
zu Beginn oder während der Hauptversammlung den zeitli-
chen Rahmen für den ganzen Verlauf der Hauptversammlung,
für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten
sowie für den einzelnen Frage- und Redebeitrag angemessen
festsetzen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung
beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 1.436.552 Euro und
ist eingeteilt in eine gleiche Anzahl auf den Inhaber lautende
Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten. Gemäß 
§ 14 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft gewährt jede
Stückaktie in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesell-
schaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversamm-
lung keine eigenen Aktien. 

Griesheim, im Juli 2011

adinotec AG
Der Vorstand
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Anreise:

Autobahn A5 (Frankfurt/Darmstadt) 
• Ausfahrt Langen-Mörfelden 
• B486 Richtung Langen
• an der Ampel rechts Richtung Egelsbach 

(Beschilderung Flugplatz)
• kurze Ortsdurchfahrt Egelsbach
• nach ca. 1000m rechts abbiegen 

(Beschilderung Flugplatz)

Autobahn A661 (von Frankfurt) 
• Autobahnende Egelsbach
• überqueren der B3 

(Darmstadt/Langen)
• immer gerade aus
• hinter der Eisenbahnunterführung links abbiegen 

(Beschilderung Flugplatz)

Bahnhof Egelsbach / S-Bahn Haltestelle 
• in südlicher Richtung der Hans-Fleißner-Straße folgen
• geradeaus die Kreisstraße K168 überqueren.
• Fußweg insgesamt ca. 20 Min.

Koordinaten für GPS-Navigation:
• Breitengrad 49° 57’ 47’’ N; Längengrad 8° 38’ 31’’ E


